Aktionsgemeinschaft gegen die A 94 – Bund Naturschutz

Pressemitteilung

Schriftliches Urteil eingetroffen – Auf den ersten Blick keine
Überraschungen zu entdecken – Frist bis Mai
„Darauf haben wir seit dem 30. Oktober gewartet. Nun beginnen zwei harte Monate, denn am 5. Mai muß unsere Beschwerde in Leipzig liegen. Wir werden alles tun, damit wir erfolgreich vor dem Bundesverwaltungsgericht antreten können.“ Mehr war gestern Nachmittag aus den Rechtsanwälten Claus Deißler und Arne Schwemer nicht herauszuholen, denn sie dürfen keine Zeit verlieren, um das 103 Seiten starke Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs zu analysieren. Die Beschwerdefrist dauert zwei Monate. Mit einer Entscheidung der Leipziger Richter ist frühestens im August zu rechnen. 
„Nach einem ersten Überfliegen des Urteilstextes“ so der Sprecher der Aktionsgemeinschaft, Heiner Müller-Ermann, „sind keine Überraschungen zu finden. Die absolut unzureichende Abwägung der beiden Trassen findet somit auch im Urteil ihre Fortsetzung.“ So wird beispielsweise die real existierende B 12 von den Richtern bei der Lärmberechnung überhaupt nicht berücksichtigt. Der Korridor Haag wird deshalb trotz der B 12 als genau so ruhig gewertet, wie die Gebiete neben der geplanten Isentaltrasse.
Keine wesentliche Rolle spielt in dem Urteil offensichtlich auch die Situation der vielen Landwirte, die von Enteignungen betroffen wären: Dorfens Ortsbäuerin und Stadträtin Amalie Wastl: „Wenn man im Korridor der bestehenden B 12 ausbaut, geht ja wesentlich weniger Grund verloren. Bei der Isentalautobahn hingegen müsste man neu trassieren und damit das Bauernland quer durchschneiden.“ 
